
 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Statistik BFS 

 

 

 

 

 

 

 

Gütertransporterhebung: Häufig gestellte Fragen 
 
 
Fragen zum Internet-Fragebogen 
 

Was muss ausgefüllt werden? 

Wie muss ich vorgehen, wenn das Fahrzeug an einzelnen Tagen nicht im Einsatz steht? 

Was gilt es bei Mehrtagesfahrten zu beachten?  

Was gilt es bei internationalen Transporten zu beachten? 

Kann ich den Fragebogen zwischenspeichern und später weiter ausfüllen? 

Wie kann ich überprüfen, ob die eingegebenen Daten richtig sind?  

Was muss ich tun, wenn ich den Fragebogen ausgefüllt habe? 

Wozu dienen die Knöpfe „PDF erstellen“ und „Ausdrucken“?  

Ich kann nicht auf die Seite „Abschliessen“ zugreifen. 

Im Papier-Fragebogen gibt es spezielle Rubriken für Pendelfahrten, lokale Verteilfahrten und 
lokale Sammelfahrten. Wo finde ich diese im Internet-Fragebogen? 

Ich kann die Anzahl Fahrten nicht angeben. 

Die Suchfunktion Postleitzahl – Ortschaft funktioniert für das Ausland nicht. 

Wozu dient die Funktion „Importieren“? 

Ich habe für meine Frage keine Antwort gefunden – was mache ich jetzt? 

 

Allgemeine Fragen 
 

Wozu dient diese Erhebung? 

Weshalb werden die Daten direkt bei den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern erhoben?  

Ist die Teilnahme an dieser Erhebung obligatorisch?  

Wieso wurde schon wieder eines meiner Fahrzeuge für die Erhebung ausgewählt?  

Wir sind nicht im eigentlichen Gütertransport tätig. Unsere Angaben sind doch statistisch un-

bedeutend! 

Was passiert mit den gelieferten Fragebogen nach der Erhebung?  

Darf ich dem BFS meine Unkosten in Rechnung stellen?  

 
 
Fragen zum Internet-Fragebogen 
 

Was muss ausgefüllt werden? 

Der Fragebogen bezieht sich auf ein bestimmtes Fahrzeug und eine vorgegebene Woche. Auf der 
Seite „Stammdaten“ sind generelle Angaben zu machen und auf den Seiten „Montag“-„Sonntag“ sind 
die Transporte und Leerfahrten pro Tag anzugeben. Nach dem vollständigen Ausfüllen muss der Fra-
gebogen auf der Seite „Abschliessen“ eingereicht werden, erst dann gilt er als abgeschlossen. Die 
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beigelegte Wegleitung beschreibt das Vorgehen (siehe auch Erhebungsunterlagen GTE). Im Internet-
Fragebogen finden Sie zudem Hilfestellungen in Form von Erklärungen und Auswahllisten. 
 
Wie muss ich vorgehen, wenn das Fahrzeug an einzelnen Tagen nicht im Einsatz steht? 

Markieren Sie an Tagen, an denen das Fahrzeug stillgestanden ist, das Feld „Keine Transporte an 
diesem Tag“ und füllen bitte die Postleitzahl und den Kilometerstand am Morgen und am Abend aus 
(diese sollten am Morgen und am Abend identisch sein). 
 
Was gilt es bei Mehrtagesfahrten zu beachten? 

Wenn Transporte über zwei oder mehr Tage gehen, tragen Sie den Transport am Abfahrtstag ein und 
vermerken im Bemerkungsfeld unten auf der Fragebogenseite den Ankunftstag. Bei jenen Tagen der 
Mehrtagesfahrt, an denen das Fahrzeug unterwegs ist ohne Waren auf- oder abzuladen, markieren 
Sie das Feld „Keine Transporte an diesem Tag“ und füllen bitte die Postleitzahl und den Kilometer-
stand am Morgen und am Abend aus.  
Bitte deklarieren Sie auch Transporte, die vor der Erhebungswoche beginnen und in der Erhebungs-
woche enden oder in der Erhebungswoche beginnen und nach der Erhebungswoche enden. Falls die 
Abfahrt vor der Erhebungswoche erfolgte, können Sie die Transporte am Montag eintragen und eine 
entsprechende Bemerkung machen.  
 
Was gilt es bei internationalen Transporten zu beachten? 

Bei Auf- und Abladeorten im Ausland entweder die Postleitzahl oder den Ortsnamen eintragen (Such-
funktion Postleitzahl – Ortschaft funktioniert nur für die Schweiz) und zusätzlich das Kurzzeichen des 
entsprechenden Landes angeben. Durchqueren Sie ein Land ohne Auf- oder Abladevorgang, tragen 
Sie das Kurzzeichen des entsprechenden Landes unter Transit im oberen Teil des Formulars ein.  
 
Kann ich den Fragebogen zwischenspeichern und später weiter ausfüllen? 

Ja, Sie können den Fragebogen jederzeit speichern, schliessen und später wieder öffnen. Um einen 
Datenverlust zu vermeiden, darf aber das Browserfenster nicht geschlossen werden, bevor Sie den 
Fragebogen gespeichert haben. Sobald Sie den Fragebogen eingereicht haben, kann er nicht mehr 
verändert werden.  
 
Wie kann ich überprüfen, ob die eingegebenen Daten richtig sind? 

Wenn Sie auf den Knopf „Prüfen“  klicken, wird die Seite auf Vollständigkeit und Fehler überprüft. All-
fällige Fehlermeldungen werden angezeigt. Die Prüfregeln sind jedoch nicht abschliessend. Wir wer-
den die Angaben definitiv prüfen, sobald Sie den Fragebogen abgeschlossen und eingereicht haben. 
Es kann sein, dass wir Sie anschliessend kontaktieren, um offene Fragen zu klären.  
 
Was muss ich tun, wenn ich den Fragebogen ausgefüllt habe? 

Wenn Sie den Fragebogen fertig ausgefüllt haben, überprüfen Sie die Angaben auf den Seiten 
„Stammdaten“ und der Wochentage mit dem Knopf „Prüfen“. Wenn die Angaben  korrekt und vollstän-
dig sind, können Sie das Formular auf der Seite „Abschliessen“ einreichen. Anschliessend können Sie 
keine Änderungen mehr vornehmen.  
 
Wozu dienen die Knöpfe „PDF erstellen“ und „Ausdrucken“?  

Damit können Sie eine Kopie des ausgefüllten Fragebogens erstellen und anschliessend abspeichern 
oder ausdrucken. Dies ist nur für Ihre Unterlagen, Sie brauchen uns nach der elektronischen Einrei-
chung des Fragebogens keine Papierversion zuzustellen. 
 
Ich kann nicht auf die Seite „Abschliessen“ zugreifen. 

Solange noch Fehler im Fragebogen vorhanden sind, ist diese Seite gesperrt. Bitte klicken Sie auf den 
Knopf „Prüfen“ und korrigieren Sie die angezeigten Fehler. Markieren Sie an Tagen, an denen das 
Fahrzeug stillgestanden ist, das Feld „Keine Transporte an diesem Tag“ und füllen bitte die Postleit-
zahl und den Kilometerstand am Morgen und am Abend aus. 
 
Im Papier-Fragebogen gibt es spezielle Rubriken für Pendelfahrten, lokale Verteilfahrten und 
lokale Sammelfahrten. Wo finde ich diese im Internet-Fragebogen? 

Sie können die Transportart in der Rubrik „Transporte und Leerfahrten“ auswählen (Feld neben der 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/erhebungen/gte.html
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Zeilennummer). 
 
 
Ich kann die Anzahl Fahrten nicht angeben. 

Die Spalte „Anzahl Fahrten“ muss nur im Fall von Pendelfahrten (z.B. mehrmaliges Hin- und Herfah-
ren zwischen Kiesgrube und Baustelle) ausgefüllt werden.  
 
Die Suchfunktion Postleitzahl – Ortschaft funktioniert für das Ausland nicht. 

Das ist richtig, die Funktion steht nur für Schweizer Ortschaften zur Verfügung. Sie können bei auslän-
dischen Ortschaften entweder die Postleitzahl oder den Ortsnamen eingeben. 
 
Wozu dient die Funktion „Importieren“? 

Der Datenimport ermöglicht das Hochladen von digitalen Daten in den Online-Fragebogen. Dadurch 
können Informationen, die in Ihrem EDV-System bereits gespeichert sind, in den Online-Fragebogen 
geladen werden. Anschliessend müssen nur noch die fehlenden Angaben ergänzt werden. 
 
Bevor Sie den Datenimport nutzen können, muss in Ihrem EDV-System (z.B. Logistiksoftware) eine 
Exportfunktion programmiert werden, welche die erforderlichen Daten in ein vordefiniertes Format 
(xml) schreibt. Dies muss von Ihnen oder Ihrem Softwarelieferanten gemacht werden.  
 
Damit sich eine solche Investition lohnt, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. So sollte z.B. 
ein Grossteil der erfragten Angaben (Warengruppe, Warengewicht, Frachtart, Gefahrgut, Auf- und Ab-
ladeorte etc.) pro Fahrzeug in Ihrem EDV-System abgespeichert sein. In der Regel eignet sich diese 
Methode eher für grosse Transportunternehmen mit vielen Fahrzeugen, da sie öfter befragt werden 
als kleine Firmen mit wenigen Fahrzeugen.  
 
Bei Interesse kontaktieren Sie uns, damit wir mit Ihnen die vorhandenen Möglichkeiten besprechen 
können.  
E-Mail: gte@bfs.admin.ch 
Telefon: 0800 00 18 10 
 
Ich habe für meine Frage keine Antwort gefunden – was mache ich jetzt? 

Sie können uns unter der Gratis-Telefonnummer 0800 00 18 10 von Montag bis Freitag zwischen 
8:15 - 12:00 Uhr und 13:30 -17:00 Uhr erreichen und uns Ihre Frage stellen oder Sie kontaktieren uns 
per E-Mail: gte@bfs.admin.ch. 
 
 

 
Allgemeine Fragen 
 
Wozu dient diese Erhebung? 

Verlässliche Zahlen zum Güterverkehr sind wichtig, um die Entwicklung des Verkehrs zu verstehen 

und zu steuern, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Transportbranche zu messen 

oder die Rahmenbedingungen im Logistikbereich zu untersuchen und zu verbessern. Die Statistiken 

zum Güterverkehr sind auch für die Transportbranche von Interesse. Weil auch die anderen europäi-

schen Staaten Erhebungen zum Güterverkehr durchführen, kann sich die schweizerische Transport-

wirtschaft mit dem Ausland vergleichen. 

  
Weshalb werden die Daten direkt bei den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern erhoben?  

Das Bundesamt für Statistik verwendet wenn immer möglich bestehende Administrativdaten, um den 

Aufwand für die Befragten zu minimieren. In der Gütertransporterhebung werden z.B. die Fahrzeugan-

gaben aus dem Motorfahrzeugregister entnommen. Informationen zu den transportierten Gütern kön-

nen jedoch nur die Fahrzeughalter/-innen bzw. die Fahrer/-innen liefern. 
 
Ist die Teilnahme an dieser Erhebung obligatorisch?  
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Ja, die Teilnahme an der Befragung ist gemäss Statistikerhebungsverordnung (Punkt 48: Gütertrans-
porte auf der Strasse) obligatorisch.  
  
Wieso wurde schon wieder eines meiner Fahrzeuge für die Erhebung ausgewählt?  

Die Fahrzeuge werden mit einem Stichprobeverfahren zufällig aus dem Motorfahrzeughalterregister 
ausgewählt. Bei Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen ist es möglich, dass sie mehrmals pro Jahr 
einen Fragebogen zugestellt bekommen. Ein bestimmtes Fahrzeug wird innerhalb von 5 Jahren je-
doch höchstens ein Mal befragt.  
 
Wir sind nicht im eigentlichen Gütertransport tätig. Unsere Angaben sind doch statistisch un-
bedeutend! 

Das trifft nicht zu. Im Rahmen dieser Erhebung werden die Leistungen von allen schweren Güterfahr-
zeugen erfasst, auch die Beförderung von Nichthandelswaren (Abfall, Arbeitsmaterial, etc.) und Leer-
fahrten. Um ein zuverlässiges Abbild der Leistungen des Schwerverkehrs zu erhalten, ist es wichtig, 
dass alle Befragten den Fragebogen ausfüllen. 
 
Was passiert mit den gelieferten Fragebogen nach der Erhebung?  

Sie werden nach der Erhebung vernichtet. Die Ergebnisse werden in zusammengefasster und anony-
misierter Form publiziert, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Fahrzeuge oder Unternehmen 
möglich sind. 
 
Darf ich dem BFS meine Unkosten in Rechnung stellen?  

Nein, die Teilnahme an der Erhebung ist gemäss Bundesstatistikgesetz (Artikel 6) unentgeltlich. Das 
Bundesamt für Statistik stellt der Bevölkerung jedoch eine Fülle an statistischen Informationen kosten-
los auf dem Portal Statistik Schweiz zur Verfügung.  

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c431_012_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c431_01.html
http://www.bfs.admin.ch/

